
Beitragsordnung der Allianz "Rechtssicherheit für 
politische Willensbildung" e.V.
Die Mitgliederversammlung hat am 30. März 2023 folgende Beitragsordnung 
beschlossen:

Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 100 Euro oder mehr. Zahlt ein Mit-
glied in einen Jahr weniger als 100 Euro, wird es für dieses Kalenderjahr als För-
dermitglied geführt.
Die Mitgliedsbeiträge gelten für ein Kalenderjahr. Sie werden zum Jahresanfang 
angefordert. Eine Zahlung soll bis zum Ende des ersten Quartals erfolgen. Für 
neu eintretende Mitglieder wird eine Zahlungsfrist für den Beitrag von sechs 
Wochen vereinbart.
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